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I. Zweck des EEG

1 Das EEG ist dem Klima- und Umweltschutz verpflichtet, indem es die zunehmende Strom-
versorgung auf der Grundlage erneuerbarer Energien fördert. Es ist Kernmaßnahme der Ener-
giewende, die die Energieversorgung langfristig auf emissionsarme Energieträger umstellen
soll.1 Mit dem EEG kommt Deutschland seinem Auftrag zur Förderung von Strom aus erneu-
erbaren Quellen gemäß Art. 3 der EE-RL nach, welcher wiederum im größeren Zusammen-
hang internationaler Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls und dem im Dezember 2015 er-
warteten Post-Kyoto-Protokoll steht.2 Zugleich hat sich Deutschland eigene ambitionierte Kli-
maschutzziele gesetzt. Das im Jahr 2021 angepasste Klimaschutzgesetz gibt bis zum Jahr
2045 Treibhausgasneutralität für die Bundesrepublik vor (§ 1 Abs. 2 KSG). Das KSG konkre-
tisiert damit das Staatsziel des § 20a GG, demzufolge der Staat die natürlichen Lebensgrund-
lagen schützt. Mit dem EEG soll das Erreichen der Klimaschutzziele für den Stromsektor si-
chergestellt werden. Als quantitative Zielsetzung nennt § 1 Abs. 2 derzeit noch einen Anteil
von aus erneuerbaren Energien erzeugtem Strom am Bruttostromverbrauch von 65% im Jahr
2030. Noch vor dem Jahr 2050 soll der gesamte in Deutschland erzeugte und verbrauchte
Strom klimaneutral erzeugt werden (§ 1 Abs. 3). Dazu gibt das EEG in § 4 technologiespezi-
fische Mittel- und Langfristziele vor, die durch einen technologieübergreifenden jährlichen
Strommengenpfad (§ 4a) kontrolliert werden sollen. Nach der Änderung des KSG müssen die
Zielmengen im EEG an das ambitioniertere Zielniveau angepasst werden. Das EEG zielt in
erster Linie auf eine Reduktion negativer externer Effekte der Energieversorgung auf Klima
und Umwelt ab (§ 1 Abs. 1).3 Durch die EEG-geförderte Strombereitstellung konnten 2020
mehr als 178 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden.4 Dadurch sollen gesamtwirt-
schaftliche Kosten reduziert werden, die z.B. aufgrund klimainduzierter Naturkatastrophen,
Behandlungskosten für Atemwegserkrankungen und nur schwer quantifizierbaren Größen
wie der Abnahme von Artenvielfalt und Biodiversität entstehen.5 Das EEG trägt durch lang-
fristige und nachhaltige Energievorsorge auch zur erzeugerseitigen Versorgungssicherheit
sowie zur Schonung erschöpflicher Ressourcen bei.6

2 Die Kosten für Windenergie- und PV-Anlagen sind zwischen 2010 und 2020 drastisch gefal-
len – im globalen gewichteten Durchschnitt sind die Erzeugungskosten für große PV-Anlagen
beispielsweise um 85% gefallen, bei PV-Dachanlagen zwischen 49 und 82%.7 Auch bei Off-
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1 Über die Umsetzung der Energiewende berichtet die Bundesregierung jährlich in ihren Monitoringberich-
ten, s. zuletzt Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Achter Monitoring-Bericht „Energie der Zu-
kunft“, August 2021. Alle drei Jahre geht der Monitoringbericht in einem umfassenderen Fortschrittsbericht
„Energie der Zukunft“ auf. Der nächste Fortschrittsbericht wird 2022 vorgelegt.

2 Dazu Stäsche, EnWZ 2014, 291 f.
3 Zu diesen Effekten s. IPCC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, S. 4 ff.
4 BMU, Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland, Stand September 2021, Ta-

belle 8.1, abrufbar auf www.erneuerbare-energien.de. Die Zahl bezieht sich auf die EE-Bruttostromerzeu-
gung.

5 BNetzA, Monitoring-Bericht „Energie der Zukunft“, 2012, S. 103. Vermiedene Umweltschäden werden
z.B. anhand vermiedener Emissionen erfasst. S. Breitschopf/Diekmann, in: Gerhard/Rüschen/Sandhövel,
Finanzierung Erneuerbarer Energien, S. 97, 106 ff. S. aber auch die vom Bundesverband Windenergie und
Greenpeace Energy in Auftrag gegebene Studie: Küchler/Meyer, Was Strom wirklich kostet. Vergleich der
staatlichen Förderungen und gesamtgesellschaftlichen Kosten von konventionellen und erneuerbaren Ener-
gien, August 2012. Die Verfasser beziehen auch die externen Kosten verschiedener Energieträger in ihre
Kostenbildungen ein.

6 Vertiefend zum Begriff der Nachhaltigkeit Ekardt, Theorie der Nachhaltigkeit, 2011; ausführlich auch mit
Blick auf das EEG Frenz/Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus/Müggenborg, Einleitung Rn. 10 ff.

7 IRENA, Renewable Power Generation Costs 2020, 2021, S. 14.



shore- und Onshore-Windenergieanlagen haben die Kosten sich in den letzten zehn Jahren in
etwa halbiert.8 Die globalen gewichteten Durchschnittskosten für PV-Anlagen liegen bereits
27% unter denjenigen für kohlegefeuerte Anlagen.9 Nach den Berechnungen von IRENA sind
PV- und Windenergieanlagen im Durchschnitt wettbewerbsfähiger und kostengünstiger als
Kohlekraftwerke.10

II. Entwicklung des EEG

3Eine erstmalige sondergesetzliche Förderung fand die Einspeisung von Strom aus erneuerba-
ren Quellen in Netze der allgemeinen Versorgung 1990 mit dem Stromeinspeisungsgesetz.11

Zuvor hatten bereits einzelne Betreiber von Industrieanlagen Ansprüche auf Einspeisung
überschüssigen Industriestroms auf den allgemeinen kartellrechtlichen Zugangsanspruch
nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB (heute § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB) gestützt.12 Anlagenbetreiber ziel-
ten damit aber nicht auf eine besondere finanzielle Förderung von Strom aus erneuerbaren
Quellen ab, sondern beanspruchten lediglich eine angemessene, d.h. marktgerechte Vergü-
tung.13 Das StrEG verpflichtete die Gebietsversorgungsunternehmen (die zumeist gleichzeitig
auch Netzbetreiber waren) zur Abnahme des in ihr Netz eingespeisten EE-Stroms und seiner
Vergütung auf der Grundlage von gesetzlich festgelegten Mindestpreisen. Diese orientierten
sich an in der amtlichen Statistik des Bundes veröffentlichten Durchschnittserlösen für eine
Kilowattstunde des an Letztverbraucher gelieferten Stroms (§ 3 Abs. 2 StrEG). Mit der Ein-
führung des EEG im Jahr 2000 wurde das StrEG abgelöst und ein neues Vergütungssystem
eingeführt. Erstmals wurden energieträgerspezifische gesetzliche Mindestvergütungen in
Pfennig pro Kilowattstunde festgelegt (§§ 4–8 EEG 2000), die nicht mehr an den durch-
schnittlichen Strompreis gebunden waren. Mit der erwarteten Zunahme des Förderumfangs
wurde die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle Energieversorgungsunternehmen durch die
Einführung eines bundesweiten Ausgleichsmechanismus sichergestellt (§ 11 EEG 2000).
Nach Reformen in den Jahren 2004 und 2009 erfolgte eine einschneidende Umgestaltung des
EEG im Jahr 2010 mit Inkrafttreten der Ausgleichsmechanismusverordnung, die den Wäl-
zungs- und Ausgleichsmechanismus reformierte.14 Bisher gaben die Netzbetreiber den einge-
speisten Strom durch tatsächliche physische Wälzung an die Versorgungsunternehmen weiter.
Die Ausgleichsmechanismusverordnung entlastete die Versorger von der physischen Abnah-
me und legte ihnen stattdessen eine Zahlungspflicht auf, die die Kosten der von den Netzbe-
treibern gezahlten erhöhten Einspeisevergütungen abdecken sollte (§ 3 AusglMechV, EEG-
Umlage).15 Die Übertragungsnetzbetreiber wurden erstmals zur transparenten Vermarktung
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8 IRENA, Renewable Power Generation Costs 2020, 2021, S. 14.
9 IRENA, Renewable Power Generation Costs 2020, 2021, S. 16.

10 IRENA, Renewable Power Generation Costs 2020, 2021, S. 16.
11 Ausführlich zur Entwicklungsgeschichte Salje, EEG 2017, Einführung Rn. 23 ff.
12 Damals § 26 Abs. 2 GWB, dazu BGH, Urt. v. 4.4.1995, KZR 5/94, wrp 1995, 628 – Stromeinspeisung I;

Urt. v. 2.7.1996, KZR 31/95, NJW 1996, 3005 – Kraft-Wärme-Kopplung; OLG Stuttgart, Urt. v.
22.3.1991, 2 U 51/50, WuW/E OLG, 4794; OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.7.1991, 6 U 76/90 (Kart), WuW/E
OLG, 4808; LG Mannheim, Urt. v. 22.5.1992, 7 O 225/91 (Kart), RdE 1992, 245; OLG Frankfurt, Urt. v.
20.6.1995, 11 U (Kart) 5/95, ET 1995, 672; Schneider/Theobald/ Schneider, 1. Aufl. 2003, § 18 Rn. 47 ff.

13 Diese wurde anhand der vermiedenen Kosten des den Strom aufnehmenden Netzbetreibers ermittelt,
BGH, Urt. v. 4.4.1995, KZR 5/94, WRP 1995, 628, 629 – Stromeinspeisung I.

14 Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) v.
19.7.2009 (BGBl. I, S. 2101), ersetzt durch AusglMechV v. 17.2.2015 (BGBl. I, S. 146), nunmehr Erneu-
erbare-Energien-Verordnung (EEV).

15 Dazu Rostankowski, ZNER 2010, 125; Salje, VersorgW 2010, 84; Rostankowski/Oschmann, RdE 2009,
361; Altrock/Eder, ZNER 2009, 128.



des EE-Stroms verpflichtet (§ 2 AusglMechV). Die Ausgleichsmechanismusverordnung wur-
de selbst durch die Ausgleichsmechanismusausführungsverordnung (AusglMechAV)16 kon-
kretisiert. Im EEG 2012 nahm der damalige § 37 die bereits nach der AusglMechV geltenden
Bestimmungen auf.17 Das EEG 2012 eröffnete erstmals die Möglichkeit zur Direktvermark-
tung erneuerbaren Stroms.

4 Die Novelle im Jahr 2014 hat das EEG stärker an wettbewerblichen und marktwirtschaftli-
chen Maßstäben ausgerichtet, um auf lange Sicht die Marktintegration des Erneuerbaren-
Stroms zu ermöglichen. Die Direktvermarktung wurde im Grundsatz verpflichtend, Förderhö-
hen reduziert und der Einstieg in Ausschreibungen vorbereitet, in dem diese zunächst für PV-
Freiflächenanlagen auf Grundlage der Freiflächenausschreibungsverordnung (FFAV) getestet
wurden.

5 Das EEG 2017 hat die Hinführung der Erneuerbaren-Energien-Förderung zum Markt fortge-
setzt. Die Förderhöhen für die meisten Neuanlagen wurden ab sofort mittels diskriminie-
rungsfreier Ausschreibungsverfahren festgelegt, von denen 5% des jährlichen Zubaus für An-
lagen außerhalb des Bundesgebiets geöffnet wurden. Das Ziel war vor allem eine erhebliche
Senkung der insgesamt anfallenden Förderkosten für Neuanlagen. Im Jahr 2017 wurde zudem
die Förderung von Windenergieanlagen auf See in ein eigenes Gesetz (WindSeeG) ausgela-
gert.

6 Das EEG 2021 verfolgt das Ziel der Kostendämpfung für Neuanlagen weiter. So wurden Än-
derungen an den Ausschreibungsbedingungen vorgenommen, um ein angemessenes Wettbe-
werbsniveau sicherzustellen, z.B. Höchstwerte für Ausschreibungen von Windenergie an
Land und Photovoltaik abgesenkt, die automatische Anpassung von Vergütungen für PV-An-
lagen über den atmenden Deckel verbessert und die Flächenkulisse für den Bau von PV-Frei-
flächenanlagen ausgeweitet. Neben einer Senkung der Förderkosten für Neuanlagen wurden
auch Stromverbraucher entlastet, indem ein Teil der EEG-Förderkosten aus Haushaltsmitteln
des Bundes finanziert wurde. Die EEG-Umlage konnte dadurch für das Jahr 2021 auf 6,5
Cent/kWh gesenkt werden. Im Jahr 2022 wird die EEG-Umlage 3,7 Cent/kWh betragen.18 Zur
Akzeptanzverbesserung können nunmehr auch Kommunen an Bau und Betrieb von Wind-
energieanlagen an Land sowie PV-Freiflächenanlagen finanziell beteiligt werden (§ 6).

III. Das Verhältnis des EEG zum EnWG

7 Das Energiewirtschaftsgesetz erfasst die Energiewirtschaft als Ganze; es trifft allgemeine Re-
gelungen, die Anlagenbetreiber unabhängig vom eingesetzten Energieträger verpflichten –
z.B. das Recht zum Netzzugang. Das EEG ist als Gesetz für energieträgerspezifische Anlagen
dazu grundsätzlich speziell. Das EEG trifft zum Teil eigene Begriffsbestimmungen, so z.B.
zu „Netz“ (§ 5 Nr. 26 EEG – § 3 Nr. 16, 17 EnWG), „Netzbetreiber“ (§ 5 Nr. 27 EEG – § 3
Nr. 2 EnWG), „Übertragungsnetzbetreiber“ (§ 5 Nr. 31 EEG – § 3 Nr. 10 EnWG).19 Wo es
diese jedoch nicht autonom ausfüllt, ist auf das allgemeine Energierecht zurückzugreifen, so
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16 Vom 22.2.2010 (BGBl. I, S. 134), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes v. 17.2.2015 (BGBl. I,
S. 146).

17 Die Ausgleichsmechanismusverordnung modifizierte die §§ 34–37 EEG 2009.
18 S. die Mitteilung der Übertragungsnetzbetreiber auf der Plattform netztransparenz.de, https://www.netz

transparenz.de/EEG/EEG-Umlagen-Uebersicht.
19 Näher zu den sich hieraus ergebenden Friktionen Schulte/Kloos, in: Müller, 20 Jahre Recht der Erneuerba-

ren Energien, S. 727 ff. Die genannten Begriffe des EEG sind von der jüngsten Novelle unberührt geblie-
ben.



z.B. bei der Definition des Netzes der „allgemeinen Versorgung“ auf § 3 Nr. 17 EnWG.20 In
anderen Bestimmungen nimmt das EEG ausdrücklich auf das EnWG Bezug (§ 10 Abs. 2).
Ebenso inkorporiert das EnWG vereinzelt Begriffe des EEG, so z.B. „Erneuerbare Energien“
in § 3 Nr. 18b EnWG.

8Wichtige Verzahnungen zwischen EEG und EnWG bestehen im Bereich des Netzanschlus-
ses, des Netzzugangs, der Netzengpassbewirtschaftung, der Netzentgeltermittlung.21

Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf Netzanschluss, also die Herstellung einer phy-
sischen Verbindung zwischen Erzeugungsanlage und Netz, vermittelt § 17 EnWG. Das EEG
trifft Sonderregelungen zu Netzanschluss und Kostentragung in § 8 und § 16. Einen allgemei-
nen Anspruch auf Nutzung eines Elektrizitätsversorgungsnetzes vermittelt § 20 Abs. 1
EnWG. Der Netzbetreiber kann nach allgemeinem Energierecht sowohl den Anschluss der
Anlage an sein Netz als auch dessen Nutzung unter bestimmten Umständen verweigern (§ 17
Abs. 2 EnWG, § 20 Abs. 2 EnWG). Das EEG verpflichtet den Netzbetreiber jedoch zum un-
verzüglichen vorrangigen Netzanschluss von EEG-Anlagen (§ 8 Abs. 1 S. 1 und 2) und zur
unverzüglichen vorrangigen physikalischen Abnahme des aus erneuerbaren Quellen bereitge-
stellten Stroms (§ 11 Abs. 1 S. 1). Die vorrangige kaufmännische Abnahme (§ 11 Abs. 1
S. 2), also v. a. die Einstellung des EE-Stroms in einen Bilanzkreis,22 hat der Netzbetreiber nur
noch bei kleinen Anlagen und in Ausnahme- und Altfällen zu leisten. Um Zugang und An-
schluss sicherzustellen, sind Netzbetreiber zur Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau
ihrer Netze verpflichtet (§ 12). Damit ist der Verweigerungsgrund des Kapazitätsmangels aus
§§ 17 Abs. 2 und 20 Abs. 2 EnWG dem Netzbetreiber grundsätzlich verwehrt und stattdessen
unter den Vorbehalt der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der Optimierung, Verstärkung und des
Ausbaus der Netze aus § 12 gestellt.

9Sofern vorübergehende Netzengpässe auftreten, obliegt deren Beseitigung den Übertra-
gungs- und Verteilernetzbetreibern; diese sind nach § 11 Abs. 1 S. 1 EnWG für einen sicheren
und zuverlässigen Netzbetrieb verantwortlich und können dazu netz- und marktbezogene
Maßnahmen nach §§ 13ff. EnWG (ggf. i.V.m. § 14 EnWG im Falle der Verteilernetzbetrei-
ber) ergreifen. Dabei haben sie nach dem derzeitigen Stand das in § 11 Abs. 1 S. 1 verankerte
Vorrangprinzip für EEG-Anlagen zu beachten (§ 13 Abs. 3 S. 1 EnWG). Nur nachrangig kön-
nen EEG-Anlagen im Rahmen des Redispatch (gegen Entschädigung) nach § 13a Abs. 1
EnWG abgeregelt werden.23 Weder die Strombinnenmarktrichtlinie noch die -verordnung se-
hen noch einen expliziten Einspeisevorrang für erneuerbare Energien vor. Im Rahmen der
marktbezogenen Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG können Netzbetreiber vertragli-
che Abregelungsvereinbarungen mit EEG-Anlagenbetreibern nur schließen, soweit dies § 7
Abs. 2 und § 11 Abs. 3 EEG erlauben.

10Entgelte für die Netznutzung werden nach der StromNEV erhoben. Strom aus erneuerbaren
Energien wird vor allem auf der Mittel- und Niederspannungsebene eingespeist. Der von den
Endkunden im Verteilernetz verbrauchte Strom wird also bereits auf dieser Netzebene einge-
speist, sodass Versorger geringere Strommengen aus der jeweils vorgelagerten Netzebene
(Übertragungsnetze und Mittelspannungsnetze) unter Nutzung der Infrastruktur anderer Netz-
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betreiber beschaffen müssen. Verteilernetzbetreiber haben deshalb geringere Netznutzungs-
entgelte an ihren jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber zu entrichten. Diese geringere Netz-
nutzung haben die Übertragungsnetzbetreiber bei der Berechnung der Netzentgelte zu berück-
sichtigen. Sie sind verpflichtet, die soeben beschriebene vermiedene Nutzung des jeweils
vorgelagerten Netzes entgeltmindernd zu veranschlagen und zu verrechnen (§ 57 Abs. 3).
Die Verteilernetzbetreiber müssen dieses vermiedene Netzentgelt nach § 18 Abs. 1 S. 1
StromNEV den Anlagenbetreibern, die dezentral in ihr Netz eingespeist haben, zahlen.

11 Auch Betreibern von EEG-Anlagen steht es frei, nicht den Netzbetreiber, sondern einen Drit-
ten mit Einrichtung und Betrieb von Messstellen und der Durchführung der Messung zu be-
auftragen. Die Regelungen zum Messstellenbetrieb sind auch auf EEG-Anlagen anwendbar
(§ 10a S. 1).

12 Die technischen Einrichtungen zur Fernsteuerbarkeit sind einerseits notwendig, damit der
Netzbetreiber im Rahmen des Redispatch nach § 13a Abs. 1 EnWG die Leistung von Anlagen
abrufen oder reduzieren kann. Daneben müssen auch ein Direktvermarktungsunternehmer,
eine andere Dritte Person und ggf. auch der Anlagenbetreiber selbst24 zur Abrufung der Ist-
Einspeisung zwecks Vermarktung befähigt sein. Ohne technische Steuerung kann der in der
Anlage produzierte Strom nur durch den Anlagenbetreiber selbst vermarktet werden. Nun-
mehr müssen alle Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 kW derart ausge-
stattet sein, dass der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung im Netzüberlastungsfall re-
duzieren und die Ist-Einspeisung abrufen kann (§ 9 Abs. 1 S. 1). Ein intelligentes Messsystem
ist hierfür aber nicht notwendig (§ 9 Abs. 7).

IV. Marktintegration der erneuerbaren Energien

13 Mit dem EEG 2017 wie auch dem EEG 2021 nutzte und nutzt der Gesetzgeber die Möglich-
keit der Regionalisierung nach Art. 4 Abs. 4 UAbs. 3 EE-RL. Damit soll der Zubau von EE-
Anlagen regional gesteuert werden. Zunächst durften Offshore-Windenergieanlagen in den
Gebieten, die unter starker Übertragungsnetzbelastung leiden (sog. Netzausbaugebiet nach
§ 36c Abs. 1 EEG 2017), nur kontrolliert zugebaut werden. Für dieses Netzausbaugebiet im
Norden Deutschlands gab es einen besonderen Mengendeckel. Im EEG 2021 wurde statt des
negativ gedeckelten Netzausbaugebiets eine sog. Südquote für Windenergie an Land und Bio-
masse- und Biomethananlagen eingeführt, die vor allem den Zubau von Windenergie an Land
in südlichen Regionen Deutschlands aktiv anreizen soll. Diese Regionalisierung hat die Euro-
päische Kommission bisher noch nicht beihilferechtlich genehmigt (vgl. § 105).

14 Marktintegration bedeutet, dass erneuerbare Strommengen am allgemeinen Wettbewerbs-
markt teilnehmen und langfristig auf diesem bestehen können. Die Marktintegration des
EEG-Stroms ist ein Grundsatz des EEG (§ 2 Abs. 1); erreicht werden soll die Marktintegra-
tion durch die Direktvermarktung (§ 2 Abs. 2). Wettbewerbliche Ausschreibungen sollen die
neben der Marktvergütung noch erforderliche Förderhöhe reduzieren (§ 2 Abs. 3), um die Ge-
samtkosten gering zu halten (§ 2 Abs. 4).

1. Direktvermarktungspflicht (§ 21 Abs. 1 Nr. 1–3)

15 Während im EEG 2014 die Direktvermarktung für neu errichtete EE-Anlagen ab einer instal-
lierten Leistung von 500 kW verpflichtend war, ist diese Schwelle nun auf 100 kW herunter-
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gesetzt worden. Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 kW können ihren
Strom dem Anschlussnetzbetreiber überlassen und im Gegenzug die Einspeisevergütung in
Anspruch nehmen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1). Größere Anlagen können dies nur ausnahmsweise,
zeitlich begrenzt und unter finanziellen Einbußen, nämlich wenn ihr Direktvermarkter bei-
spielsweise insolvent ist und der Anschlussnetzbetreiber somit als Ausfallvermarkter tätig
wird gegen Zahlung einer Ausfallvergütung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2). Auch bestimmte ausgeförder-
te Anlagen können ihren Strom nach Ablauf der zwanzigjährigen Förderdauer vom An-
schlussnetzbetreiber vermarkten lassen und erhalten hierfür Vom Netzbetreiber können Anla-
genbetreiber im Gegenzug zur Abtretung des Rechts, eine bestimmte Menge an Strom als
„Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas“ zu kennzeichnen (also der grünen Ei-
genschaft des produzierten Stroms), eine Marktprämie verlangen (§ 19 Abs. 1 Nr. 1).

16Die Direktvermarktung ist eine Alternative zur umfassenden Abnahme des EE-Stroms durch
den vorgelagerten Netzbetreiber. Vermarktet der Anlagenbetreiber seinen EE-Strom direkt,
das heißt veräußert er ihn gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 an Dritte, macht er lediglich einen Netzzu-
gangsanspruch nach § 20 EnWG geltend, jedoch keinen „kaufmännischen“ Abnahmean-
spruch nach § 11 Abs. 1 S. 2. Es entsteht lediglich ein gesetzliches Schuldverhältnis in Bezug
auf die zu zahlende Marktprämie und die Abtretung der Grünstromeigenschaft. Der Unter-
schied zwischen Abnahmebegehren und Netzzugangsbegehren besteht darin, dass der Netz-
betreiber einmal den EEG-Strom erwerben und auf eigene Rechnung transportieren muss und
im anderen Fall lediglich fremden Strom durch sein Leitungsnetz transportieren soll.25

17Die Marktprämie besteht aus einer gleitenden Prämie, die die Differenz zwischen einem Re-
ferenzmarktwert und der hypothetischen Einspeisevergütung („anzulegender Wert“) abbildet,
und einem monatlich oder jährlich errechneten Referenzmarktwert (s. Anlage 1 Ziffer 2). § 22
bestimmt, dass der anzulegende Wert im Regelfall durch wettbewerbliche Ausschreibungen
zu bestimmen ist. Nur ausnahmsweise wird er noch gesetzlich festgelegt (§§ 40–49). Eine
gesetzliche Festlegung erfolgt beispielsweise dann, wenn sich die Teilnahme an Ausschrei-
bungen nicht lohnt oder nicht sinnvoll möglich ist.

2. Ausschreibungspflicht (§ 22)

18Um die Förderung zu den geringstmöglichen Kosten sicherzustellen und das Informationspro-
blem des Regulierers über de tatsächlichen Kosten der Anlagenbetreiber zu lösen, legt die EE-
RL nahe, dass im Grundsatz Förderhöhen durch wettbewerbliche Ausschreibungen ermittelt
werden sollen (Art. 4 Abs. 4 UAbs. 1 EE-RL). Kleinanlagen und Demonstrationsanlagen
nimmt auch die Richtlinie von den Marktintegrationspflichten (Art. 4 Abs. 3 UAbs. 3) und
der Ausschreibungspflicht aus (Art. 4 Abs. 4 UAbs. 2).

19Grundsätzlich hat der Betreiber von Windenergie- und Solaranlagen mit einer installierten
Leistung von mehr als 750 kW an Ausschreibungen teilzunehmen, da ein wirksamer Zuschlag
Vorausaussetzung für den Anspruch auf Zahlung der Marktprämie ist (§ 22 Abs. 2 und 3). Für
Biomasseanlagen gilt eine niedrigere Schwelle von 150 kW (§ 22 Abs. 4). Anlagen unterhalb
der relevanten Schwelle können auch nicht optional an Ausschreibungen teilnehmen (§ 22
Abs. 6 S. 1). Pilotwindenergieanlagen auf See, die neue Techniken für die effizientere Aus-
nutzung der knappen Offshore-Flächen erproben sollen, müssen ebenfalls nicht an einer Aus-
schreibung teilnehmen, sondern erhalten eine Marktprämie mit gesetzlich bestimmtem anzu-
legendem Wert (§ 22 Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 69a WindSeeG). Bei Pilotwindenergieanlagen an
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Land können nur Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 125 MW eine Marktprä-
mie mit gesetzlich bestimmtem anzulegendem Wert in Anspruch nehmen (§ 22 Abs. 2 S. 2
Nr. 2).

20 Mit der Ausschreibungsschwelle von 750 kW hat der deutsche Gesetzgeber strengere Vor-
gaben für die Teilnahme an Ausschreibungen gemacht, als die UEBLL forderten.26 Auch die
KUEBLL erlauben weiterhin, Anlagen mit einer installierten Kapazität von bis zu 1 MW von
der Ausschreibungspflicht auszunehmen.27

21 Ausschreibungen haben grundsätzlich technologieoffen zu erfolgen (Art. 4 Abs. 5 EE-RL).
Die EE-RL enthält jedoch auch zahlreiche Ausnahmen, um technologiespezifische Aus-
schreibungen durchzuführen. Diese Möglichkeit ermöglichen auch die KUEBLL weiterhin:
technologiespezifische Ausschreibungen dürfen z. B. durchgeführt werden, wenn das Level
der zu erwartenden Gebote um mehr als 10% auseinanderliegt;28 dies dürfte dann der Fall
sein, wenn die durchschnittlichen Gestehungskosten einzelner Technologien um diesen Wert
voneinander abweichen.

3. Marktgetriebener EE-Ausbau

22 Auf absehbare Zeit sollen zunehmend die Voraussetzungen dafür erleichtert und geschaffen
werden, dass EE-Anlagen auch ohne finanzielle staatliche Förderung gebaut und finanziert
werden. Zum einen schreibt dies Art. 15 Abs. 8 EE-RL unmittelbar vor, zum anderen muss
die Bundesregierung nach § 99 Abs. 2 bis 2027 überprüfen, inwiefern ein marktgetriebener
Ausbau von erneuerbaren Energien zu erwarten ist und ggf. den Umstieg auf den ungeförder-
ten Ausbau vorbereiten und umsetzen. Ungeförderter Ausbau vollzieht sich vor allem über
sog. green power purchase agreements („green PPAs“).29 Dies sind langfristige Verträge über
die Lieferung von Strom und die Übertragung von Herkunftsnachweisen, die dessen grüne
Eigenschaft verkörpern. Herkunftsnachweise sind separat handelbar (§ 79 Abs. 1, § 28 Abs. 1
HkRNDV) und stellen eine zusätzliche Erlösquelle für Anlagenbetreiber dar. Finanzielle
Planbarkeit erhalten Anlagenbetreiber, indem sie langfristige Bezugsbindungen eingehen. Je
nach Risikoausgestaltung der Preisabreden können Schwankungen und Entwicklungen der
Börsenpreise unter Umständen teilweise auf den Stromabnehmer abgewälzt werden. In der
Vergangenheit hat die Rechtsprechung für Lieferverträge, die in direktem Zusammenhang
mit der Kraftwerksfinanzierung standen, Laufzeiten von bis zu 15 Jahren akzeptiert, weil die
Amortisation vertragsspezifischer Investitionen eine Freistellung vom Kartellverbot nach
Art. 101 Abs. 13 AEUV rechtfertigte.30 Soweit jedoch die Bezugsdauer über die Dauer der
Amortisation der Anlagen hinausgeht, ist eine Freistellungsmöglichkeit vom Kartellverbot
nicht ohne Weiteres ersichtlich.31 langfristiger Vertrag, insbesondere soweit ein marktbeherr-
schendes Unternehmen beteiligt ist und er eine Gesamtbedarfsdeckung mit Ausschließlich-
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26 Kommission, Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014–2020, ABl. 2014 C
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29 Näher Schneider/Lüdecke, IR 2018, 290; dies, IR 2019, 50.
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keitsbindung enthält, gegen das Kartellverbot (§ 1 GWB, Art. 101 AEUV) oder das Miss-
brauchsverbot (§ 19 GWB, Art. 102 AEUV) verstoßen.32

V. EE-Förderung in einem europäischen Binnenmarkt für Elektrizität

1. Kooperationsmechanismen nach der RED II

23Art. 5 Abs. 1 der EE-RL stellt die Begrenzung der Fördermechanismen auf inländische Anla-
gen grundsätzlich frei (sog. Local-content-Regelung).33 Der EuGH hat in Ålands Vindkraft
und Essent Belgium I die Beschränkung der Förderung auf jeweils im Gebiet eines Mitglied-
staates liegenden Anlagen für mit der Warenverkehrsfreiheit vereinbar erklärt.34 Die Kommis-
sion ging jedoch bis zuletzt davon aus, dass die Mitgliedstaaten auf Dauer ihre bisher isolier-
ten Fördersysteme nicht aufrechterhalten können. Sie belohnt daher Prämien-, Quoten- und
Ausschreibungssysteme innerhalb der Beihilfenprüfung mit Verfahrensverkürzungen und
Vermutungswirkungen. In seinem Urteil Ålands Vindkraft hat der EuGH diese mitgliedstaat-
liche Autonomie bestätigt. Die Gelegenheit, die EE-Richtlinie auf ihre Vereinbarkeit mit der
Warenverkehrsfreiheit zu untersuchen, hat der EuGH jedoch nicht genutzt.35 Vielmehr hat er
sogar die Beschränkung von Förderungen auf das Gebiet des Mitgliedstaates Schweden ohne
nennenswerte Einschränkungen für zwingend erforderlich i.S.d. Art. 36 AEUVund den zwin-
genden Erfordernissen in Cassis de Dijon und im Ergebnis für verhältnismäßig gehalten, um
die den einzelnen Mitgliedstaaten auferlegten Klimaschutzziele effektiv zu erreichen.36 Wäh-
rend GA Bot Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2009/28/EG für eine Verletzung der Warenverkehrs-
freiheit hielt und deshalb vorschlug, sie zwei Jahre nach Urteilsverkündung unwirksam wer-
den zu lassen,37 stellte der EuGH die individuellen Fördersysteme allein unter den Vorbehalt
einer künftigen lückenlosen Nachweisbarkeit der Herkunft und grünen Charakters von EE-
Strom.38 Auch das Urteil Essent Belgium I39 führt diese Linie fort. Dennoch hat der EuGH
signalisiert, dass Mitgliedstaaten in Zertifikatsystemen sicherzustellen haben, dass Zertifikat-
preise transparent und diskriminierungsfrei am Markt zustande kommen.40
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32 Ebd.
33 „Unbeschadet der Artikel 87 und 88 des Vertrags haben die Mitgliedstaaten das Recht, gemäß den Arti-

keln 5 bis 11 dieser Richtlinie zu entscheiden, in welchem Umfang sie die in einem anderen Mitgliedstaat
erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen fördern wollen.“

34 EuGH, Urt. v. 1.7.2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037, Rn. 104 u. 119 – Ålands Vindkraft/Energi-
myndigheten; EuGH, Urt. v. 8.5.2013, C-204/12 bis 208/12, ECLI:EU:C:2013:294, Rn. 116 – Essent Bel-
gium I.

35 EuGH, Urt. v. 1.7.2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037, Rn. 34 ff. – Ålands Vindkraft/Energimyndig-
heten.

36 EuGH, Urt. v. 1.7.2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037, Rn. 80, 104 u. 110 – Ålands Vindkraft/Energi-
myndigheten.

37 GA Bot, SA v. 28.1.2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:37, Rn. 128 – Ålands Vindkraft/Energimyndighe-
ten.

38 EuGH, Urt. v. 1.7.2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037, Rn. 87–90 u. 92 – Ålands Vindkraft/Energi-
myndigheten.

39 EuGH, Urt. v. 11.9.2014, C-204/12 bis 208/12, ECLI:EU:C:2014:2192 – Essent Belgium I.
40 EuGH, Urt. v. 1.7.2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037, Rn. 113 f. – Ålands Vindkraft/Energimyndig-

heten; EuGH, Urt. v. 8.5.2013, C-204/12 bis 208/12, ECLI:EU:C:2013:294, Rn. 111 f. – Essent Belgium I.



24 Eine Harmonisierung der Fördersysteme ist in der Vergangenheit trotz verschiedener Bemü-
hungen41 nicht gelungen.42 Die EE-Richtlinien waren und sind keine abschließenden Harmo-
nisierungsmaßnahmen.43 Die Kommission äußert jedoch schon seit Längerem das Bestreben,
die mitgliedstaatlichen Fördersysteme anzugleichen.44 Die Richtlinie (EU) 2018/2001 („EE-
RL“) eröffnet drei Mechanismen zur innereuropäischen Zusammenarbeit. In ihren Vo-
rausschätzungen signalisierten elf Mitgliedstaaten Interesse an einer solchen Kooperation.45

25 Art. 8 EE-RL erlaubt statistische Transfers bereits produzierter EE-Mengen zwischen Mit-
gliedstaaten. Der abgebende Mitgliedstaat überträgt lediglich virtuelle Mengen an auf seinem
Staatsgebiet produzierten EE-Mengen an den Empfangsstaat. Dem Empfänger wird die vir-
tuelle Strommenge (Vereinbarungen können über Wh oder W erfolgen)46 auf die Menge an
produziertem EE-Strom angerechnet, die der Berechnung seiner Zielerreichung zugrunde ge-
legt wird. Art. 9 EE-RL ermöglicht eine grenzüberschreitende Kofinanzierung gemeinsa-
mer Projekte. Während die rein statistischen Mengentransfers zwischen Staaten stattfinden,
können im Rahmen von Art. 9 der EE-RL auch hoheitliche und private Akteure („gemeinsa-
me“ Projekte) kooperieren.47 Beispielsweise kann Mitgliedstaat A einen privaten Vorhaben-
träger mit Fördergeldern ausstatten.48 Der Vorhabenträger realisiert das EE-Projekt in Mit-
gliedstaat B. Mitgliedstaat B transferiert nun ganz oder teilweise nach Art. 8 EE-RL virtuelle
Mengen des durch die Anlage erzeugten EE-Stroms an Mitgliedstaat A. Die Art der Finanzie-
rung gemeinsamer Projekte ist nicht vorgegeben; sie kann in direkten Zuschüssen oder der
Teilhabe an nationalen Fördersystemen bestehen. Zudem können freiwillig Fördersysteme
zusammengelegt oder partiell koordiniert werden auf der Grundlage von Art. 13 EE-RL.

26 Die Kooperationsmöglichkeiten wurden bisher nur vereinzelt genutzt.49 Dies liegt zum einen
an dem nicht-verpflichtenden Charakter der Kooperationsmechanismen. Zum anderen waren
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41 Lauber, ZNER 2001, 35, 38 zu dem Verhandlungsprozess, der der ersten EE-RL von 2001 vorausging;
Müller/Bitsch, ZNER 2007, 383 zum Vorschlag des BEE für ein europaweites Einspeisesystem.

42 Kommission, Mitt. zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, KOM(2005) 627 endg. v.
7.12.2005, S. 4 f.; Mitt. v. 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien – Erneuerbare Energien im 21.
Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit, KOM(2006) 848 endg., S. 14; Mitt. v. 10.1.2007, Eine Energiepoli-
tik für Europa, KOM(2007) 1 endg., S. 18 (Ziff. 3.5. am Ende); Cremer, EuZW 2007, 591; Oschmann/
Ragwitz/Resch, ZNER 2006, 7; Weigt, ZNER 2009, 205.

43 EuGH, Urt. v. 8.5.2013, C-204/12 bis 208/12, ECLI:EU:C:2013:294 – Essent Belgium I. So auch kürzlich
GA Bot in seinen SA zu verb. Rs. C-204/12 bis C-208/12, Rn. 70, allerdings mit Bezug auf die Vorgänger-
richtlinie 2001/77/EG.

44 Kommission, Mitt. v. 7.12.2005, KOM(2005) 627 endg., Förderung von Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen; Mitt. v. 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien im 21. Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit
in der Zukunft, KOM(2006) 848 endg.; Mitt. v. 10.1.2007, Maßnahmen im Anschluss an das Grünbuch
Bericht über den Stand der Maßnahmen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen,
KOM(2006) 849 endg., S. 22. Eine Harmonisierung war nur langfristig angelegt, jedoch sah die ursprüng-
liche Fassung der RL 2009/28/EG die Einführung eines verbindlichen Zertifikatehandelssystems für EE
vor. Dazu Lehnert/Vollprecht, ZUR 2009, 307, 315; Ringel/Bitsch, NVwZ 2009, 807; Lauber/Schenner,
ZNER 2009, 325; Kommission, Mitt. v. 10.11.2010, Energie 2020: Eine Strategie für wettbewerbsfähige,
nachhaltige und sichere Energie, KOM(2010) 639 endg., S. 10; Mitt. v. 31.1.2011, Erneuerbare Energien:
Fortschritte auf dem Weg zum Ziel für 2020, KOM(2011) 31 endg., S. 13.

45 S. die Zusammenfassung der Vorausschätzungen durch die Kommission, S. 3, http://ec.europa. eu/energy/
renewables/action_plan_de.htm.

46 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen v. 6.6.2012, SWD(2012) 164 final, S. 12.
47 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen v. 6.6.2012, SWD(2012) 164 final, S. 13.
48 Nach Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen v. 6.6.2012, SWD(2012) 164 final, S. 13.
49 Kommission, Mitt. v. 6.6.2012, Erneuerbare Energien: ein wichtiger Faktor auf dem europäischen Ener-

giemarkt, COM(2012) 271 final, S. 6: Danach hatten nur Litauen und Italien ursprünglich beabsichtigt,
die Kooperationsmechanismen zu nutzen. Wahrscheinlich meint die Kommission damit nur Länder, die
statistische Importeure wären. Denn Italien hatte frühzeitig Interesse an den Kooperationsmechanismen
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